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Schriftliche Anfrage

der Abgeordneten Sebastian Schlüsselburg und Jan Lehmann (SPD)

vom 4. Juni 2026 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 5. Juni 2026)
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Verständigung nach § 257c StPO in den Jahren 2016 bis 2025

und Antwort vom 23. Juni 2026 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 24. Juni 2026)



Senatsverwaltung für Justiz
und Verbraucherschutz

Herrn Abgeordneten Sebastian Schlüsselburg und Herrn Abgeordneten Jan Lehmann (SPD)
über
die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

A n t w o r t
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/26265
vom 4. Juni 2026
über Entwicklungen bei den „Deals“ im Berliner Strafprozess: Anwendung der
Verständigung nach § 257c StPO in den Jahren 2016 bis 2025
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

Vorbemerkung der Abgeordneten:
Nach § 257c StPO kann sich das Gericht in geeigneten Fällen mit den Verfahrensbeteiligten über den weiteren

Fortgang und das Ergebnis des Strafverfahrens verständigen. Gegenstand einer solchen Verständigung dürfen

insbesondere Rechtsfolgen sowie sonstige verfahrensbezogene Maßnahmen sein. Der Schuldspruch sowie

Maßregeln der Besserung und Sicherung dürfen nicht Gegenstand einer Verständigung sein. Bestandteil jeder

Verständigung soll ein Geständnis sein. Die gerichtliche Aufklärungspflicht nach § 244 Abs. 2 StPO bleibt

unberührt. Eine Verständigung kommt nur zustande, wenn Angeklagte beziehungsweise Angeklagter und

Staatsanwaltschaft dem Vorschlag des Gerichts zustimmen. Das Bundesverfassungsgericht hat die Verständigung

im Strafprozess nur unter strengen rechtsstaatlichen Voraussetzungen für verfassungsgemäß gehalten.

Insbesondere dürfen Schuldprinzip, Wahrheitserforschung, faire Verfahrensführung, Transparenz, Dokumentation,

Belehrung und Rechtsmittelkontrolle nicht zur Disposition der Verfahrensbeteiligten stehen. Informelle Absprachen

außerhalb des gesetzlichen Rahmens sind unzulässig. Für die parlamentarische Kontrolle ist daher von

besonderem Interesse, wie häufig Verständigungen im Berliner Strafprozess stattfinden, in welchen Verfahren sie

vorkommen, welche Rechtsfolgen sie haben und ob die gesetzlichen Schutzmechanismen statistisch

nachvollziehbar sind.

1. Wie viele Strafverfahren mit einer Verständigung nach § 257c StPO sind in Berlin im Zeitraum 2016 bis 2025
bekannt geworden? (Bitte jahresweise aufschlüsseln.)

2. Wie verteilt sich die Zahl der Verständigungen nach § 257c StPO auf die Berliner Gerichte und Spruchkörper?
Bitte mindestens nach Amtsgericht, Landgericht, Strafrichter, Schöffengericht, Jugendgerichtsbarkeit, großen
Strafkammern, Wirtschaftsstrafkammern und sonstigen Strafkammern aufschlüsseln.
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3. Wie hoch war der Anteil der Verfahren mit Verständigung an allen erledigten Strafverfahren im jeweiligen Jahr?
Bitte nach Gerichtsbarkeit beziehungsweise Spruchkörpern aufschlüsseln, soweit statistisch möglich.

Zu 1. bis 3.: Die Anzahl der Strafverfahren mit einer Verständigung, deren Verteilung auf die
Spruchkörper und der Anteil der Verfahren mit Verständigung an allen erledigten Strafverfah-
ren ist der Anlage I zu entnehmen.

4. In welchen Deliktsgruppen kam es im Zeitraum 2016 bis 2025 zu Verständigungen nach § 257c StPO? (Bitte
mindestens nach Betäubungsmitteldelikten, Betrugs- und Vermögensdelikten, Wirtschaftsstrafverfahren,
Steuerstrafverfahren, Korruptionsdelikten, Gewalt- und Körperverletzungsdelikten, Sexualdelikten, Tötungsdelikten,
Straßenverkehrsdelikten, Jugendstrafsachen und sonstigen Delikten aufschlüsseln.)

Zu 4.: Die Auflistung der im gerichtlichen Fachverfahren forumSTAR ab dem Jahr 2019 statis-
tisch erfassten Deliktsgruppen (die von den im Klammerzusatz der Frage aufgezählten Delikts-
gruppen teilweise abweichen) ist der Anlage II zu entnehmen. Für die Zeit davor liegt eine sta-
tistische Unterscheidung nach Deliktsgruppen nicht vor (wegen der Einzelheiten hierzu wird auf
die Antwort zu Frage 16. verwiesen).

5. In wie vielen Verfahren mit Verständigung waren die Angeklagten verteidigt, pflichtverteidigt oder unverteidigt?
(Bitte jahresweise und nach Gerichten beziehungsweise Spruchkörpern aufschlüsseln.)

Zu 5.: Die in forumSTAR erfassten Zahlen für die Zeit ab dem Jahr 2019 ergeben sich aus An-
lage III. Eine belastbare statistische Auswertung hinsichtlich der Art der Verteidigung (Pflicht-
oder Wahlverteidigung) ist nicht möglich.

6. In wie vielen Verfahren mit Verständigung waren Jugendliche oder Heranwachsende betroffen? (Bitte nach
Anwendung von Jugendstrafrecht und allgemeinem Strafrecht differenzieren.)

Zu 6.: Hinsichtlich der Verfahren vor dem Jugendrichter, dem Jugendschöffengericht und der
Jugendkammer wird auf die Anlage I zu den Fragen 1 bis 3 verwiesen. Daten dazu, in wie vie-
len dieser Verfahren jeweils Jugendliche oder Heranwachsende betroffen waren und in wel-
chen Fällen Jugendstrafrecht angewendet wurde, werden statistisch nicht gesondert erfasst.

7. In wie vielen Verfahren mit Verständigung war ein Geständnis Bestandteil der Verständigung? (Bitte, soweit
statistisch möglich, nach vollständigem Geständnis, Teilgeständnis und geständiger Einlassung unterscheiden.)

Zu 7.: Nach dem Gesetz soll Bestandteil jeder Verständigung das Geständnis sein, vgl. § 257c
Absatz 2 Satz 2 der Strafprozessordnung (StPO). Fälle, in denen es ohne Geständnis zu einer
Verständigung gekommen ist, werden statistisch nicht erfasst. Es handelt sich bei den in der
Frage verwendeten Begriffen „vollständiges Geständnis“, „Teilgeständnis“ und „geständige
Einlassung“ im Übrigen nicht um gesetzliche Kategorien.



 3

8. Welche Rechtsfolgen wurden in Verfahren mit Verständigung verhängt? (Bitte mindestens nach Geldstrafe,
Freiheitsstrafe mit Bewährung, Freiheitsstrafe ohne Bewährung, Jugendstrafe, Verwarnung mit Strafvorbehalt,
Maßnahme nach Jugendgerichtsgesetz, Einziehung und sonstigen Rechtsfolgen aufschlüsseln.)

Zu 8.:  Hierzu liegen keine statistisch auswertbaren Daten vor.

9. Welche Strafhöhen beziehungsweise Strafrahmen wurden in Verfahren mit Verständigung in Aussicht gestellt
und welche Strafen wurden letztlich verhängt? (Bitte, soweit statistisch möglich, nach Deliktsgruppen und Jahren
aufschlüsseln.)

Zu 9.:  Hierzu liegen keine statistisch auswertbaren Daten vor.

10.In wie vielen Fällen kam es im Zusammenhang mit einer Verständigung zu verfahrensbezogenen Maßnahmen,
insbesondere Einstellungen oder Beschränkungen nach §§ 153, 153a, 154, 154a StPO, Rücknahme oder
Nichtstellung von Beweisanträgen oder sonstigen Verfahrensbeschränkungen?

Zu 10.: Statistisch erfasst sind lediglich die Einstellungen gemäß § 153a StPO. Die entspre-
chenden Daten sind in Anlage IV dargestellt. Im Übrigen liegen keine statistisch auswertbaren
Daten vor.

11.In wie vielen Verfahren mit Verständigung wurden Rechtsmittel eingelegt? (Bitte nach Berufung, Revision und
sonstigen Rechtsmitteln sowie nach Erfolg oder Misserfolg des Rechtsmittels aufschlüsseln.)

Zu 11.: Statistisch erfasst ist ausschließlich die Gesamtzahl der eingelegten Rechtsmittel. Diese
kann für den Zeitraum ab 2019 der Anlage V entnommen werden. Eine statistische Auswertung
hinsichtlich der Art des eingelegten Rechtsmittels und des Verfahrensausgangs erfolgt nicht.

12.In wie vielen Fällen wurden im Rechtsmittelverfahren oder auf sonstige Weise Verstöße gegen
verständigungsbezogene Vorschriften festgestellt oder gerügt? (Bitte insbesondere nach Verstößen gegen
Mitteilungs-, Transparenz-, Protokollierungs- und Belehrungspflichten aufschlüsseln.)

Zu 12.: Hierzu liegen keine statistisch auswertbaren Daten vor.

13.In wie vielen Fällen wurden unzulässige Verständigungsinhalte festgestellt oder gerügt, insbesondere
Verständigungen über den Schuldspruch, Punktstrafen, Maßregeln der Besserung und Sicherung,
Strafrahmenverschiebungen oder einen Rechtsmittelverzicht und was hatte das für Konsequenzen?

Zu 13.: Hierzu liegen keine statistisch auswertbaren Daten vor.

14.Welche Erkenntnisse hat der Senat für den Zeitraum 2016 bis 2025 über informelle Absprachen außerhalb des
gesetzlichen Rahmens des § 257c StPO in Berliner Strafverfahren?

Zu 14: Dem Senat sind entsprechende Fälle nicht bekannt.
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15.Wie häufig hat die Staatsanwaltschaft Berlin einer Verständigung nach § 257c StPO zugestimmt, eine
Zustimmung verweigert, Bedenken protokollieren lassen oder wegen verständigungsbezogener Rechtsfehler ein
Rechtsmittel eingelegt? (Bitte jahresweise aufschlüsseln, soweit statistisch möglich.)

Zu 15.: Eine derartige Statistik wird bei den Strafverfolgungsbehörden oder den Gerichten nicht
geführt.

16.Werden Verständigungen nach § 257c StPO in den Fachverfahren der Berliner Justiz und der
Staatsanwaltschaft statistisch erfasst? Wenn ja, in welchen Fachverfahren, mit welchen Datenfeldern und seit
wann?

Zu 16.: Verständigungen werden von den Gerichten in der Fachanwendung forumSTAR nur für
den Zeitraum ab 2019 valide erfasst; ältere Verfahren konnten aufgrund ihrer großen Anzahl
aus dem zuvor genutzten Fachverfahren AuLAK nicht (und für das Jahr 2019 betreffend das
Amtsgericht Tiergarten nicht vollständig) migriert werden.

Bei der statistischen Erfassung handelt es sich um eine reine Zählung des jeweiligen Verfah-
rensmerkmals „Dem Urteil ist eine Verständigung (§ 257c StPO) vorausgegangen“; eine
darüberhinausgehende verständigungsspezifische statistische Auswertung ist nach der Anord-
nung über die Erhebung von statistischen Daten in Straf- und Bußgeldsachen (StP/OWi-Statis-
tik) nicht vorgesehen. Die Fachanwendung forumSTAR ermöglicht allerdings die Auswertung
mehrerer, kumulativ vorgegebener Erhebungsmerkmale. Das gemeinsame Aktenregistratursys-
tem der Staatsanwaltschaften „MESTA“ erfasst Daten über eine Verständigung nicht.

17.Falls einzelne der vorstehenden Angaben nicht oder nicht vollständig statistisch erfasst werden: Aus welchen
Gründen erfolgt keine Erfassung, welche händischen Auswertungen wären möglich und welche Maßnahmen plant
der Senat, um die parlamentarische Nachvollziehbarkeit der Anwendung von § 257c StPO künftig zu verbessern?

Zu 17.: Die abgefragten Informationen, zu denen keine statistische Erfassung vorliegt, sind
weder für die Bearbeitung gerichtlicher Verfahren noch für die Verwaltungsaufgaben der
Strafverfolgungsbehörden oder zur Aufgabenerfüllung der Senatsverwaltung für Justiz und
Verbraucherschutz im Rahmen der Fachaufsicht erforderlich. Die Erfassung und Auswertung
weiterer Daten – insbesondere händisch – würde indes zu einem noch höheren Eingabe-,
Programmier- und/oder Auswertungsaufwand führen. Darüber hinaus handelt es sich bei der
eingesetzten gerichtlichen Software forumSTAR beziehungsweise dem staatsanwaltschaftlichen
System MESTA jeweils um Fachverfahren zur Unterstützung des Justizbetriebs und nicht um
Systeme zur umfassenden statistischen Datenerhebung oder -auswertung.

Die Frage, ob es in einem Strafverfahren zu einer Verständigung nach § 257c StPO kommt,
betrifft ebenso den Kernbereich der durch die Verfassung garantierten richterlichen
Unabhängigkeit wie die Überprüfung der rechtskonformen Anwendung der Norm durch die
Rechtsmittelgerichte, so dass Maßnahmen des Senats zu einer Verbesserung der
parlamentarischen Nachvollziehbarkeit der Anwendung des § 257c StPO nicht veranlasst sind.
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18.Ist den Antworten darüber hinaus aus Sicht des Senats noch etwas hinzuzufügen?

Zu 18.: Nein.

Berlin, den 23. Juni 2026

In Vertretung

Susanne Hoffmann
Senatsverwaltung für Justiz
und Verbraucherschutz



S19/26265 Anlage I

Amtsgericht Tiergarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Erledigungen 40.507 3.854 37.224 37.198 34.394 34.112 32.512 34.125 29.068 30.900

Urteile in Strafverfahren 

insgesamt 15.715 15.100 14.589 14.316 12.070 11.881 11.833 12.254 10.174 11.336

Dem Urteil ist eine 

Verständigung 

vorausgegangen 113 140 125 128 94 89 78 53 135 189

Anteil in % ( Urteil) 0,7% 0,9% 0,9% 0,9% 0,8% 0,7% 0,7% 0,4% 1,3% 1,7%

Anteil in % (Erledigungen) 0,3% 3,6% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,5% 0,6%

darunter:

Strafrichter

Erledigungen 28.281 26.606 25.274 26.057 23.843 24.274 22.436 23.801 20.238 21.612

Urteile in Strafverfahren 

insgesamt 11.794 11.313 10.743 10.628 8.958 8.684 8.563 8.950 7.256 8.080

Dem Urteil ist eine 

Verständigung 

vorausgegangen 65 78 73 46 42 34 32 21 62 94

Anteil in % ( Urteil) 0,6% 0,7% 0,7% 0,4% 0,5% 0,4% 0,4% 0,2% 0,9% 1,2%

Anteil in % (Erledigungen) 0,2% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,3% 0,4%

Schöffengericht

Erledigungen 1.382 1.552 1.684 1.571 1.509 1.686 1.625 1.877 1.883 1.953

Urteile in Strafverfahren 

insgesamt 1.018 1.151 1.263 1.174 1.103 1.191 1.221 1.372 1.311 1.366

Dem Urteil ist eine 

Verständigung 

vorausgegangen 30 29 29 35 26 34 31 27 51 58

Anteil in % ( Urteil) 2,9% 2,5% 2,3% 3,0% 2,4% 2,9% 2,5% 2,0% 3,9% 4,2%

Anteil in % (Erledigungen) 2,2% 1,9% 1,7% 2,2% 1,7% 2,0% 1,9% 1,4% 2,7% 3,0%

Erweitertes Schöffengericht

Erledigungen 266 262 242 223 211 236 218 177 173 180

Urteile in Strafverfahren 

insgesamt 151 152 143 135 127 133 121 98 80 98

Dem Urteil ist eine 

Verständigung 

vorausgegangen 8 21 12 31 23 16 8 3 13 24

Anteil in % ( Urteil) 5,3% 13,8% 8,4% 23,0% 18,1% 12,0% 6,6% 3,1% 16,3% 24,5%

Anteil in % (Erledigungen) 3,0% 8,0% 5,0% 13,9% 10,9% 6,8% 3,7% 1,7% 7,5% 13,3%

Jugendrichter

Erledigungen 8.627 8.343 8.436 7.733 7.347 6.420 6.864 6.985 5.720 6.043

Urteile in Strafverfahren 

insgesamt 1.890 1.670 1.746 1.674 1.302 1.266 1.301 1.262 1.041 1.250

Dem Urteil ist eine 

Verständigung 

vorausgegangen 3 3 2 6 0 1 1 0 3 7

Anteil in % ( Urteil) 0,2% 0,2% 0,1% 0,4% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,3% 0,6%

Anteil in % (Erledigungen) 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1%

Jugendschöffengericht

Erledigungen 1.951 1.782 1.588 1.614 1.484 1.496 1.369 1.285 1.054 1.112

Urteile in Strafverfahren 

insgesamt 862 814 694 705 580 607 627 572 486 542

Dem Urteil ist eine 

Verständigung 

vorausgegangen 7 9 9 10 3 4 6 2 6 6

Anteil in % ( Urteil) 0,8% 1,1% 1,3% 1,4% 0,5% 0,7% 1,0% 0,3% 1,2% 1,1%

Anteil in % (Erledigungen) 0,4% 0,5% 0,6% 0,6% 0,2% 0,3% 0,4% 0,2% 0,6% 0,5%

Zu 1. bis 3.:
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Landgericht Berlin - I. 

Instanz - 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Erledigungen 768 738 797 788 719 754 783 828 923 877

Urteile in Strafverfahren 

insgesamt 473 438 506 483 421 459 481 518 551 553

Dem Urteil ist eine 

Verständigung 

vorausgegangen 7 6 19 44 25 19 25 25 26 46

Anteil in % ( Urteil) 1,5% 1,4% 3,8% 9,1% 5,9% 4,1% 5,2% 4,8% 4,7% 8,3%

Anteil in % (Erledigungen) 0,9% 0,8% 2,4% 5,6% 3,5% 2,5% 3,2% 3,0% 2,8% 5,2%

darunter:

Große Strafkammer

Erledigungen 546 538 569 527 514 568 580 613 688 654

Urteile in Strafverfahren 

insgesamt 331 317 340 318 285 333 348 385 403 406

Dem Urteil ist eine 

Verständigung 

vorausgegangen 4 4 10 32 19 14 16 17 17 30

Anteil in % ( Urteil) 1,2% 1,3% 2,9% 10,1% 6,7% 4,2% 4,6% 4,4% 4,2% 7,4%

Anteil in % (Erledigungen) 0,7% 0,7% 1,8% 6,1% 3,7% 2,5% 2,8% 2,8% 2,5% 4,6%

Schwurgericht

Erledigungen 70 44 66 77 63 69 64 58 65 76

Urteile in Strafverfahren 

insgesamt 61 40 56 62 55 56 52 50 56 62

Dem Urteil ist eine 

Verständigung 

vorausgegangen 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2

Anteil in % ( Urteil) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,2%

Anteil in % (Erledigungen) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,6%

Wirtschaftsstrafkammer

Erledigungen 31 31 39 30 23 27 44 36 29 30

Urteile in Strafverfahren 

insgesamt 13 12 29 15 10 9 18 15 16 16

Dem Urteil ist eine 

Verständigung 

vorausgegangen 0 0 4 6 0 2 3 4 3 1

Anteil in % ( Urteil) 0,0% 0,0% 13,8% 40,0% 0,0% 22,2% 16,7% 26,7% 18,8% 6,3%

Anteil in % (Erledigungen) 0,0% 0,0% 10,3% 20,0% 0,0% 7,4% 6,8% 11,1% 10,3% 3,3%

Jugendkammer

Erledigungen 121 125 123 154 119 90 95 121 141 117

Urteile in Strafverfahren 

insgesamt 68 69 81 88 71 61 63 68 76 69

Dem Urteil ist eine 

Verständigung 

vorausgegangen 3 2 5 6 5 3 6 4 6 13

Anteil in % ( Urteil) 4,4% 2,9% 6,2% 6,8% 7,0% 4,9% 9,5% 5,9% 7,9% 18,8%

Anteil in % (Erledigungen) 2,5% 1,6% 4,1% 3,9% 4,2% 3,3% 6,3% 3,3% 4,3% 11,1%

Quelle: StP/OWi-Statistik
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S19/26265 

Gericht
Jahr-
gang

Sachgebie
tsschlüssel Sachgebiet

An-
zahl

Amtsgericht Tiergarten 2019 61 Sonstige Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz 9

Amtsgericht Tiergarten 2019 60
Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz, für die das Gesetz eine Freiheitsstrafe von nicht unter 1 Jahr 
vorsieht 10

Amtsgericht Tiergarten 2019 42 Steuerstrafverfahren 5
Amtsgericht Tiergarten 2019 41 sonstige Wirtschaftsstrafsachen (soweit nicht Sachgebiet 44) 3

Amtsgericht Tiergarten 2019 40

Wirtschaftsstrafverfahren nach § 74c GVG mit Ausnahme der Verfahren, in denen allein Anklage zum 
Strafrichter oder ein Strafbefehlsantrag, falls bei diesem nach Einspruch der Strafrichter entscheiden soll, 
in Betracht kommen; bei Einstellung ist maßgeblich, ob die Sache nach Art und Umfang mindestens zur 
Zuständigkeit des Schöffengerichts gehört hätte 2

Amtsgericht Tiergarten 2019 26 Betrug und Untreue (soweit nicht Sachgebiete 40, 41 oder 51) 14
Amtsgericht Tiergarten 2019 25 Diebstahl und Unterschlagung (soweit nicht Sachgebiet 50) 8
Amtsgericht Tiergarten 2019 21 vorsätzliche Körperverletzung (soweit nicht Sachgebiete 20, 51, 53 oder 90) 5
Amtsgericht Tiergarten 2019 15 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung (soweit nicht Sachgebiete 16, 17, 18 oder 20) 4
Amtsgericht Tiergarten 2019 11 Politische Strafsachen 2
Amtsgericht Tiergarten 2019 90 Allgemeine Strafsachen, für die das Gesetz Freiheitsstrafen von nicht unter 1 Jahr vorsieht 12
Amtsgericht Tiergarten 2019 99 Sonstige allgemeine Straftaten 5
Summe 2019 2019 --- --- 79
Amtsgericht Tiergarten 2020 42 Steuerstrafverfahren 7
Amtsgericht Tiergarten 2020 41 sonstige Wirtschaftsstrafsachen (soweit nicht Sachgebiet 44) 15

Amtsgericht Tiergarten 2020 40

Wirtschaftsstrafverfahren nach § 74c GVG mit Ausnahme der Verfahren, in denen allein Anklage zum 
Strafrichter oder ein Strafbefehlsantrag, falls bei diesem nach Einspruch der Strafrichter entscheiden soll, 
in Betracht kommen; bei Einstellung ist maßgeblich, ob die Sache nach Art und Umfang mindestens zur 
Zuständigkeit des Schöffengerichts gehört hätte 5

Amtsgericht Tiergarten 2020 36 sonstige Verkehrsstraftaten 2
Amtsgericht Tiergarten 2020 26 Betrug und Untreue (soweit nicht Sachgebiete 40, 41 oder 51) 5
Amtsgericht Tiergarten 2020 25 Diebstahl und Unterschlagung (soweit nicht Sachgebiet 50) 7
Amtsgericht Tiergarten 2020 21 vorsätzliche Körperverletzung (soweit nicht Sachgebiete 20, 51, 53 oder 90) 4

Amtsgericht Tiergarten 2020 16
Verbreitung pornografischer Schriften (§§ 184, 184a und §§ 184c bis 184e StGB, soweit nicht Sachgebiet 
18) 1

Amtsgericht Tiergarten 2020 15 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung (soweit nicht Sachgebiete 16, 17, 18 oder 20) 3
Amtsgericht Tiergarten 2020 11 Politische Strafsachen 1
Amtsgericht Tiergarten 2020 43 Geldwäschedelikte 1
Amtsgericht Tiergarten 2020 99 Sonstige allgemeine Straftaten 2
Amtsgericht Tiergarten 2020 90 Allgemeine Strafsachen, für die das Gesetz Freiheitsstrafen von nicht unter 1 Jahr vorsieht 8
Amtsgericht Tiergarten 2020 61 Sonstige Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz 8

Amtsgericht Tiergarten 2020 60
Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz, für die das Gesetz eine Freiheitsstrafe von nicht unter 1 Jahr 
vorsieht 21

Amtsgericht Tiergarten 2020 56 sonstige Straftaten nach dem Aufenthalts- und dem Asylgesetz sowie dem Freizügigkeitsgesetz/EU 1

Amtsgericht Tiergarten 2020 51

Verfahren gegen Justizbedienstete, Richter, Notare, sonstige Amtsträger und Rechtsanwälte wegen 
Straftaten, die im Zusammenhang mit ihrer Berufsausübung stehen (ohne Korruptionsdelikte) (soweit 
nicht Sachgebiet 40 oder 41) ohne die besonderen, von Polizeibediensteten in Ausübung des Dienstes 
begangenen Straftaten (Sachgebiet 52 bis 54) 1

Amtsgericht Tiergarten 2020 50 Korruptionsdelikte 1
Summe 2020 2020 --- --- 93
Amtsgericht Tiergarten 2021 15 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung (soweit nicht Sachgebiete 16, 17, 18 oder 20) 3

Amtsgericht Tiergarten 2021 16
Verbreitung pornografischer Schriften (§§ 184, 184a und §§ 184c bis 184e StGB, soweit nicht Sachgebiet 
18) 2

Amtsgericht Tiergarten 2021 21 vorsätzliche Körperverletzung (soweit nicht Sachgebiete 20, 51, 53 oder 90) 5
Amtsgericht Tiergarten 2021 25 Diebstahl und Unterschlagung (soweit nicht Sachgebiet 50) 9
Amtsgericht Tiergarten 2021 26 Betrug und Untreue (soweit nicht Sachgebiete 40, 41 oder 51) 11

Amtsgericht Tiergarten 2021 40

Wirtschaftsstrafverfahren nach § 74c GVG mit Ausnahme der Verfahren, in denen allein Anklage zum 
Strafrichter oder ein Strafbefehlsantrag, falls bei diesem nach Einspruch der Strafrichter entscheiden soll, 
in Betracht kommen; bei Einstellung ist maßgeblich, ob die Sache nach Art und Umfang mindestens zur 
Zuständigkeit des Schöffengerichts gehört hätte 2

Amtsgericht Tiergarten 2021 41 sonstige Wirtschaftsstrafsachen (soweit nicht Sachgebiet 44) 8
Amtsgericht Tiergarten 2021 99 Sonstige allgemeine Straftaten 2
Amtsgericht Tiergarten 2021 90 Allgemeine Strafsachen, für die das Gesetz Freiheitsstrafen von nicht unter 1 Jahr vorsieht 5
Amtsgericht Tiergarten 2021 61 Sonstige Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz 10

Amtsgericht Tiergarten 2021 60
Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz, für die das Gesetz eine Freiheitsstrafe von nicht unter 1 Jahr 
vorsieht 20

Amtsgericht Tiergarten 2021 45 Umweltschutzstrafsachen 1
Amtsgericht Tiergarten 2021 43 Geldwäschedelikte 3
Amtsgericht Tiergarten 2021 42 Steuerstrafverfahren 7
Summe 2021 2021 --- --- 88
Amtsgericht Tiergarten 2022 15 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung (soweit nicht Sachgebiete 16, 17, 18 oder 20) 7

Amtsgericht Tiergarten 2022 16
Verbreitung pornografischer Schriften (§§ 184, 184a und §§ 184c bis 184e StGB, soweit nicht Sachgebiet 
18) 1

Amtsgericht Tiergarten 2022 25 Diebstahl und Unterschlagung (soweit nicht Sachgebiet 50) 3

Zu 4.:
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Amtsgericht Tiergarten 2022 26 Betrug und Untreue (soweit nicht Sachgebiete 40, 41 oder 51) 6

Amtsgericht Tiergarten 2022 40

Wirtschaftsstrafverfahren nach § 74c GVG mit Ausnahme der Verfahren, in denen allein Anklage zum 
Strafrichter oder ein Strafbefehlsantrag, falls bei diesem nach Einspruch der Strafrichter entscheiden soll, 
in Betracht kommen; bei Einstellung ist maßgeblich, ob die Sache nach Art und Umfang mindestens zur 
Zuständigkeit des Schöffengerichts gehört hätte 10

Amtsgericht Tiergarten 2022 41 sonstige Wirtschaftsstrafsachen (soweit nicht Sachgebiet 44) 12
Amtsgericht Tiergarten 2022 42 Steuerstrafverfahren 7
Amtsgericht Tiergarten 2022 50 Korruptionsdelikte 1

Amtsgericht Tiergarten 2022 60
Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz, für die das Gesetz eine Freiheitsstrafe von nicht unter 1 Jahr 
vorsieht 12

Amtsgericht Tiergarten 2022 61 Sonstige Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz 4
Amtsgericht Tiergarten 2022 90 Allgemeine Strafsachen, für die das Gesetz Freiheitsstrafen von nicht unter 1 Jahr vorsieht 10
Amtsgericht Tiergarten 2022 99 Sonstige allgemeine Straftaten 4
Summe 2022 2022 --- --- 77
Amtsgericht Tiergarten 2023 42 Steuerstrafverfahren 1
Amtsgericht Tiergarten 2023 41 sonstige Wirtschaftsstrafsachen (soweit nicht Sachgebiet 44) 9

Amtsgericht Tiergarten 2023 40

Wirtschaftsstrafverfahren nach § 74c GVG mit Ausnahme der Verfahren, in denen allein Anklage zum 
Strafrichter oder ein Strafbefehlsantrag, falls bei diesem nach Einspruch der Strafrichter entscheiden soll, 
in Betracht kommen; bei Einstellung ist maßgeblich, ob die Sache nach Art und Umfang mindestens zur 
Zuständigkeit des Schöffengerichts gehört hätte 3

Amtsgericht Tiergarten 2023 26 Betrug und Untreue (soweit nicht Sachgebiete 40, 41 oder 51) 7
Amtsgericht Tiergarten 2023 25 Diebstahl und Unterschlagung (soweit nicht Sachgebiet 50) 6

Amtsgericht Tiergarten 2023 16
Verbreitung pornografischer Schriften (§§ 184, 184a und §§ 184c bis 184e StGB, soweit nicht Sachgebiet 
18) 1

Amtsgericht Tiergarten 2023 15 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung (soweit nicht Sachgebiete 16, 17, 18 oder 20) 5

Amtsgericht Tiergarten 2023 60
Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz, für die das Gesetz eine Freiheitsstrafe von nicht unter 1 Jahr 
vorsieht 12

Amtsgericht Tiergarten 2023 21 vorsätzliche Körperverletzung (soweit nicht Sachgebiete 20, 51, 53 oder 90) 5
Amtsgericht Tiergarten 2023 61 Sonstige Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz 2
Amtsgericht Tiergarten 2023 90 Allgemeine Strafsachen, für die das Gesetz Freiheitsstrafen von nicht unter 1 Jahr vorsieht 1
Amtsgericht Tiergarten 2023 99 Sonstige allgemeine Straftaten 1
Summe 2023 2023 --- --- 53
Amtsgericht Tiergarten 2024 41 sonstige Wirtschaftsstrafsachen (soweit nicht Sachgebiet 44) 13

Amtsgericht Tiergarten 2024 40

Wirtschaftsstrafverfahren nach § 74c GVG mit Ausnahme der Verfahren, in denen allein Anklage zum 
Strafrichter oder ein Strafbefehlsantrag, falls bei diesem nach Einspruch der Strafrichter entscheiden soll, 
in Betracht kommen; bei Einstellung ist maßgeblich, ob die Sache nach Art und Umfang mindestens zur 
Zuständigkeit des Schöffengerichts gehört hätte 1

Amtsgericht Tiergarten 2024 36 sonstige Verkehrsstraftaten 1

Amtsgericht Tiergarten 2024 35
Verkehrsstraftaten mit fahrlässiger Tötung sowie gemeingefährliche Straftaten nach den §§ 315 bis 315e 
StGB, ausgenommen Vergehen nach § 315c Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a StGB 1

Amtsgericht Tiergarten 2024 26 Betrug und Untreue (soweit nicht Sachgebiete 40, 41 oder 51) 9
Amtsgericht Tiergarten 2024 25 Diebstahl und Unterschlagung (soweit nicht Sachgebiet 50) 21
Amtsgericht Tiergarten 2024 21 vorsätzliche Körperverletzung (soweit nicht Sachgebiete 20, 51, 53 oder 90) 6

Amtsgericht Tiergarten 2024 16
Verbreitung pornografischer Schriften (§§ 184, 184a und §§ 184c bis 184e StGB, soweit nicht Sachgebiet 
18) 2

Amtsgericht Tiergarten 2024 15 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung (soweit nicht Sachgebiete 16, 17, 18 oder 20) 9
Amtsgericht Tiergarten 2024 11 Politische Strafsachen 4
Amtsgericht Tiergarten 2024 42 Steuerstrafverfahren 4
Amtsgericht Tiergarten 2024 99 Sonstige allgemeine Straftaten 9
Amtsgericht Tiergarten 2024 90 Allgemeine Strafsachen, für die das Gesetz Freiheitsstrafen von nicht unter 1 Jahr vorsieht 17
Amtsgericht Tiergarten 2024 61 Sonstige Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz 19

Amtsgericht Tiergarten 2024 60
Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz, für die das Gesetz eine Freiheitsstrafe von nicht unter 1 Jahr 
vorsieht 15

Amtsgericht Tiergarten 2024 55 Einschleusung von Ausländern 1
Amtsgericht Tiergarten 2024 43 Geldwäschedelikte 3
Summe 2024 2024 --- --- 135
Amtsgericht Tiergarten 2025 11 Politische Strafsachen 2

Amtsgericht Tiergarten 2025 60
Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz, für die das Gesetz eine Freiheitsstrafe von nicht unter 1 Jahr 
vorsieht 27

Amtsgericht Tiergarten 2025 15 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung (soweit nicht Sachgebiete 16, 17, 18 oder 20) 11
Amtsgericht Tiergarten 2025 21 vorsätzliche Körperverletzung (soweit nicht Sachgebiete 20, 51, 53 oder 90) 11
Amtsgericht Tiergarten 2025 25 Diebstahl und Unterschlagung (soweit nicht Sachgebiet 50) 29
Amtsgericht Tiergarten 2025 26 Betrug und Untreue (soweit nicht Sachgebiete 40, 41 oder 51) 15
Amtsgericht Tiergarten 2025 36 sonstige Verkehrsstraftaten 4

Amtsgericht Tiergarten 2025 40

Wirtschaftsstrafverfahren nach § 74c GVG mit Ausnahme der Verfahren, in denen allein Anklage zum 
Strafrichter oder ein Strafbefehlsantrag, falls bei diesem nach Einspruch der Strafrichter entscheiden soll, 
in Betracht kommen; bei Einstellung ist maßgeblich, ob die Sache nach Art und Umfang mindestens zur 
Zuständigkeit des Schöffengerichts gehört hätte 3

Amtsgericht Tiergarten 2025 41 sonstige Wirtschaftsstrafsachen (soweit nicht Sachgebiet 44) 16
Amtsgericht Tiergarten 2025 42 Steuerstrafverfahren 12
Amtsgericht Tiergarten 2025 43 Geldwäschedelikte 2
Amtsgericht Tiergarten 2025 45 Umweltschutzstrafsachen 1
Amtsgericht Tiergarten 2025 99 Sonstige allgemeine Straftaten 17
Amtsgericht Tiergarten 2025 90 Allgemeine Strafsachen, für die das Gesetz Freiheitsstrafen von nicht unter 1 Jahr vorsieht 13
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Amtsgericht Tiergarten 2025 62

Straftaten nach dem Medizinal-Cannabisgesetz und dem Konsumcannabisgesetz, für die das Gesetz eine 
Freiheitsstrafe von nicht unter einem Jahr vorsieht oder die einen besonders schweren Fall nach § 34 
Absatz 3 KCanG oder § 25 Absatz 4 MedCanG darstellen 1

Amtsgericht Tiergarten 2025 61 Sonstige Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz 25
Summe 2025 2025 --- --- 189
GESAMTSUMME GESAMT --- --- 714
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Gericht JahrgangSachgebeitsschlüsselSachgebiet Anzahl
Landgericht Berlin I 2019 15 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung (soweit nicht Sachgebiete 16, 17, 18 oder 20) 3
Landgericht Berlin I 2019 11 Politische Strafsachen 1
Landgericht Berlin I 2019 21 vorsätzliche Körperverletzung (soweit nicht Sachgebiete 20, 51, 53 oder 90) 2
Landgericht Berlin I 2019 25 Diebstahl und Unterschlagung (soweit nicht Sachgebiet 50) 3
Landgericht Berlin I 2019 26 Betrug und Untreue (soweit nicht Sachgebiete 40, 41 oder 51) 2

Landgericht Berlin I 2019 40

Wirtschaftsstrafverfahren nach § 74c GVG mit Ausnahme der Verfahren, in denen allein Anklage zum 
Strafrichter oder ein Strafbefehlsantrag, falls bei diesem nach Einspruch der Strafrichter entscheiden soll, 
in Betracht kommen; bei Einstellung ist maßgeblich, ob die Sache nach Art und Umfang mindestens zur 
Zuständigkeit des Schöffengerichts gehört hätte 3

Landgericht Berlin I 2019 41 sonstige Wirtschaftsstrafsachen (soweit nicht Sachgebiet 44) 1
Landgericht Berlin I 2019 42 Steuerstrafverfahren 2
Landgericht Berlin I 2019 60 Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz, für die das Gesetz eine Freiheitsstrafe von nicht unter 1 Jahr vorsieht10
Landgericht Berlin I 2019 90 Allgemeine Strafsachen, für die das Gesetz Freiheitsstrafen von nicht unter 1 Jahr vorsieht 16
Landgericht Berlin I 2019 99 Sonstige allgemeine Straftaten 1
Summe 2019 2019 --- --- 44
Landgericht Berlin I 2020 20 Kapitalverbrechen im Sinne von § 74 Abs. 2 GVG 1
Landgericht Berlin I 2020 15 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung (soweit nicht Sachgebiete 16, 17, 18 oder 20) 5
Landgericht Berlin I 2020 21 vorsätzliche Körperverletzung (soweit nicht Sachgebiete 20, 51, 53 oder 90) 1
Landgericht Berlin I 2020 99 Sonstige allgemeine Straftaten 1
Landgericht Berlin I 2020 90 Allgemeine Strafsachen, für die das Gesetz Freiheitsstrafen von nicht unter 1 Jahr vorsieht 7
Landgericht Berlin I 2020 61 Sonstige Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz 2
Landgericht Berlin I 2020 60 Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz, für die das Gesetz eine Freiheitsstrafe von nicht unter 1 Jahr vorsieht6
Landgericht Berlin I 2020 50 Korruptionsdelikte 1
Landgericht Berlin I 2020 26 Betrug und Untreue (soweit nicht Sachgebiete 40, 41 oder 51) 1
Summe 2020 2020 --- --- 25
Landgericht Berlin I 2021 90 Allgemeine Strafsachen, für die das Gesetz Freiheitsstrafen von nicht unter 1 Jahr vorsieht 2
Landgericht Berlin I 2021 61 Sonstige Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz 1
Landgericht Berlin I 2021 15 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung (soweit nicht Sachgebiete 16, 17, 18 oder 20) 4
Landgericht Berlin I 2021 60 Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz, für die das Gesetz eine Freiheitsstrafe von nicht unter 1 Jahr vorsieht8
Landgericht Berlin I 2021 41 sonstige Wirtschaftsstrafsachen (soweit nicht Sachgebiet 44) 1

Landgericht Berlin I 2021 40

Wirtschaftsstrafverfahren nach § 74c GVG mit Ausnahme der Verfahren, in denen allein Anklage zum 
Strafrichter oder ein Strafbefehlsantrag, falls bei diesem nach Einspruch der Strafrichter entscheiden soll, 
in Betracht kommen; bei Einstellung ist maßgeblich, ob die Sache nach Art und Umfang mindestens zur 
Zuständigkeit des Schöffengerichts gehört hätte 2

Landgericht Berlin I 2021 16 Verbreitung pornografischer Schriften (§§ 184, 184a und §§ 184c bis 184e StGB, soweit nicht Sachgebiet 18) 1
Summe 2021 2021 --- --- 19
Landgericht Berlin I 2022 15 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung (soweit nicht Sachgebiete 16, 17, 18 oder 20) 2
Landgericht Berlin I 2022 26 Betrug und Untreue (soweit nicht Sachgebiete 40, 41 oder 51) 3
Landgericht Berlin I 2022 41 sonstige Wirtschaftsstrafsachen (soweit nicht Sachgebiet 44) 1
Landgericht Berlin I 2022 42 Steuerstrafverfahren 2
Landgericht Berlin I 2022 43 Geldwäschedelikte 1
Landgericht Berlin I 2022 60 Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz, für die das Gesetz eine Freiheitsstrafe von nicht unter 1 Jahr vorsieht9
Landgericht Berlin I 2022 61 Sonstige Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz 1
Landgericht Berlin I 2022 90 Allgemeine Strafsachen, für die das Gesetz Freiheitsstrafen von nicht unter 1 Jahr vorsieht 6
Summe 2022 2022 --- --- 25
Landgericht Berlin I 2023 56 sonstige Straftaten nach dem Aufenthalts- und dem Asylgesetz sowie dem Freizügigkeitsgesetz/EU 1
Landgericht Berlin I 2023 41 sonstige Wirtschaftsstrafsachen (soweit nicht Sachgebiet 44) 1

Landgericht Berlin I 2023 40

Wirtschaftsstrafverfahren nach § 74c GVG mit Ausnahme der Verfahren, in denen allein Anklage zum 
Strafrichter oder ein Strafbefehlsantrag, falls bei diesem nach Einspruch der Strafrichter entscheiden soll, 
in Betracht kommen; bei Einstellung ist maßgeblich, ob die Sache nach Art und Umfang mindestens zur 
Zuständigkeit des Schöffengerichts gehört hätte 3

Landgericht Berlin I 2023 21 vorsätzliche Körperverletzung (soweit nicht Sachgebiete 20, 51, 53 oder 90) 1
Landgericht Berlin I 2023 60 Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz, für die das Gesetz eine Freiheitsstrafe von nicht unter 1 Jahr vorsieht7
Landgericht Berlin I 2023 26 Betrug und Untreue (soweit nicht Sachgebiete 40, 41 oder 51) 4
Landgericht Berlin I 2023 90 Allgemeine Strafsachen, für die das Gesetz Freiheitsstrafen von nicht unter 1 Jahr vorsieht 8
Summe 2023 2023 --- --- 25
Landgericht Berlin I 2024 42 Steuerstrafverfahren 2

Landgericht Berlin I 2024 40

Wirtschaftsstrafverfahren nach § 74c GVG mit Ausnahme der Verfahren, in denen allein Anklage zum 
Strafrichter oder ein Strafbefehlsantrag, falls bei diesem nach Einspruch der Strafrichter entscheiden soll, 
in Betracht kommen; bei Einstellung ist maßgeblich, ob die Sache nach Art und Umfang mindestens zur 
Zuständigkeit des Schöffengerichts gehört hätte 1

Landgericht Berlin I 2024 26 Betrug und Untreue (soweit nicht Sachgebiete 40, 41 oder 51) 2
Landgericht Berlin I 2024 25 Diebstahl und Unterschlagung (soweit nicht Sachgebiet 50) 2
Landgericht Berlin I 2024 21 vorsätzliche Körperverletzung (soweit nicht Sachgebiete 20, 51, 53 oder 90) 2
Landgericht Berlin I 2024 20 Kapitalverbrechen im Sinne von § 74 Abs. 2 GVG 1
Landgericht Berlin I 2024 15 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung (soweit nicht Sachgebiete 16, 17, 18 oder 20) 2
Landgericht Berlin I 2024 60 Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz, für die das Gesetz eine Freiheitsstrafe von nicht unter 1 Jahr vorsieht7
Landgericht Berlin I 2024 90 Allgemeine Strafsachen, für die das Gesetz Freiheitsstrafen von nicht unter 1 Jahr vorsieht 6
Landgericht Berlin I 2024 61 Sonstige Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz 1
Summe 2024 2024 --- --- 26
Landgericht Berlin I 2025 15 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung (soweit nicht Sachgebiete 16, 17, 18 oder 20) 4
Landgericht Berlin I 2025 20 Kapitalverbrechen im Sinne von § 74 Abs. 2 GVG 2
Landgericht Berlin I 2025 21 vorsätzliche Körperverletzung (soweit nicht Sachgebiete 20, 51, 53 oder 90) 4
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Landgericht Berlin I 2025 25 Diebstahl und Unterschlagung (soweit nicht Sachgebiet 50) 1
Landgericht Berlin I 2025 10 Staatsschutzsachen 1
Landgericht Berlin I 2025 26 Betrug und Untreue (soweit nicht Sachgebiete 40, 41 oder 51) 2
Landgericht Berlin I 2025 90 Allgemeine Strafsachen, für die das Gesetz Freiheitsstrafen von nicht unter 1 Jahr vorsieht 12

Landgericht Berlin I 2025 40

Wirtschaftsstrafverfahren nach § 74c GVG mit Ausnahme der Verfahren, in denen allein Anklage zum 
Strafrichter oder ein Strafbefehlsantrag, falls bei diesem nach Einspruch der Strafrichter entscheiden soll, 
in Betracht kommen; bei Einstellung ist maßgeblich, ob die Sache nach Art und Umfang mindestens zur 
Zuständigkeit des Schöffengerichts gehört hätte 1

Landgericht Berlin I 2025 41 sonstige Wirtschaftsstrafsachen (soweit nicht Sachgebiet 44) 1
Landgericht Berlin I 2025 60 Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz, für die das Gesetz eine Freiheitsstrafe von nicht unter 1 Jahr vorsieht16
Landgericht Berlin I 2025 61 Sonstige Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz 2
Summe 2025 2025 --- --- 46

GESAMT --- --- 210
Quelle: Kammergericht/Auswertung aus forumSTAR
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S19/26265 Anlage III

Gericht Jahrgang Anzahl nicht vertreten anwaltlich vertreten

Amtsgericht Tiergarten 2019 79 4 75

Amtsgericht Tiergarten 2020 93 2 91

Amtsgericht Tiergarten 2021 88 1 87

Amtsgericht Tiergarten 2022 77 1 76

Amtsgericht Tiergarten 2023 53 2 51

Amtsgericht Tiergarten 2024 135 6 129

Amtsgericht Tiergarten 2025 189 13 176

Gericht Jahrgang Anzahl nicht vertreten anwaltlich vertreten

Landgericht Berlin I 2019 44 0 44

Landgericht Berlin I 2020 25 0 25

Landgericht Berlin I 2021 19 0 19

Landgericht Berlin I 2022 25 0 25

Landgericht Berlin I 2023 25 0 25

Landgericht Berlin I 2024 26 0 26

Landgericht Berlin I 2025 46 0 46

Quelle: Kammergericht/Auswertung aus forumSTAR

Zu 5.:



S19/26265 Anlage IV

Zu 10.:

Gericht Jahrgang d) Einstellung mit Auflage nach § 153a StPO, Q.d) ff.

Amtsgericht Tiergarten 2019 1

Amtsgericht Tiergarten 2022 1

Amtsgericht Tiergarten 2025 2

Gericht Jahrgang d) Einstellung mit Auflage nach § 153a StPO, R.b) ff.

Landgericht Berlin I Fehlanzeige

Quelle: Kammergericht/Auswertung aus forumSTAR



S19/26265 Anlage V

Gericht Jahrgang Gesamtzahl Rechtsmittel eingelegt

Amtsgericht Tiergarten 2019 79 11

Amtsgericht Tiergarten 2020 93 21

Amtsgericht Tiergarten 2021 88 14

Amtsgericht Tiergarten 2022 77 13

Amtsgericht Tiergarten 2023 53 6

Amtsgericht Tiergarten 2024 135 27

Amtsgericht Tiergarten 2025 189 28

Gericht Jahrgang Gesamtzahl Rechtsmittel eingelegt

Landgericht Berlin I 2019 44 19

Landgericht Berlin I 2020 25 11

Landgericht Berlin I 2021 19 8

Landgericht Berlin I 2022 25 14

Landgericht Berlin I 2023 25 6

Landgericht Berlin I 2024 26 13

Landgericht Berlin I 2025 46 13

Quelle: Kammergericht/Auswertung aus forumSTAR

Zu 11.:


